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Die Umsetzung der 
UN-BRK in Thürin-
gen – eine Be-
standsaufnahme  

Eigentlich sollte man 
meinen, was lange währt 
wird endlich gut. In Be-
zug auf den Entwurf der 
Landesregierung zum 
Aktionsplan trifft dies auf 
den ersten Blick nicht zu. 
Im Jahre 2009 ratifizier-
te die Bundesregierung 
das Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über 
die Rechte von Men-
schen mit Behinderun-
gen (BRK). Mit Beschluss 
vom 26. Februar 2010 
wurde die Landesregie-
rung durch den Thürin-
ger Landtag aufgefor-
dert, Maßnahmen zur 
Umsetzung dieser BRK 
zu entwickeln. Es folgte 
eine erste Fachkonferenz 
im Juni 2010. Deren Er-
gebnis war die Bildung 
von 9 Arbeitsgruppen zu 
Schwerpunktthemen der 
Konvention, in welchen 
unter Einbeziehung der 
Verbände bis zum Okto-
ber 2010 Vorschläge zur 
Umsetzung erarbeitet 

wurden. Eigentlich sollte 
dann spätestens in der 
zweiten Fachkonferenz 
im März 2011 ein Ent-
wurf der Landesregie-
rung vorliegen. Erhalten 
haben wir diesen am 
7.11. und sollten bis 
zum 18.11. dazu Stel-
lung beziehen. Dieser 
Termin war zeitlich nicht 
haltbar. Aus diesem 
Grund beantragten wir 
(das JZsL) Verlängerung. 
Diesem Antrag wurde 
stattgegeben – die Frist 
wurde bis zum 16.12. 
verlängert. 
Doch was bringt der vor-
liegende Entwurf nun für 
uns wirklich? Erst einmal 
sind 148 Seiten zu lesen, 
- davon ist der Hauptteil 
eine 1-1-Übernahme der 
Inhalte der Konvention.  
Der weitere Teil besteht 
aus leeren Worthülsen. 
Der wirkliche Inhalt ist 
eher dünn. Auf den ers-
ten Blick vermissen wir 
konkrete zeitliche Fest-
legungen zur Umsetzung 
der vorgesehenen Maß-
nahmen. Es soll zwar 
häufig 2012 begonnen 
werden, wie wir jedoch 
die Landesregierung  
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kennen, kann dies auch 
2015 oder später heißen. 
Nach wie  vor werden 
entgegen Absprachen in 
den Arbeitsgruppen noch 
viel zu viele Sonderein-
richtungen favorisiert 
und von ambulanten An-
geboten ist kaum die 
Rede. Dies steht im Wi-
derspruch zur Konventi-
on. Uns fehlen Aussagen 
zur Fortführung guter 
und funktionierender 
Modelle, zum Landesbe-
hindertenbeirat, zur 
Stellung des Beauftrag-
ten für Menschen mit 
Behinderung. 
Wir werden den Entwurf 
nach gründlichem Studi-
um kommentieren und 
unsere Stellungnahme 
der Landesregierung zu-
kommen lassen. Die 
nächsten Aufgaben wä-
ren dann die Novellie-
rung des Thüringer 
Gleichstellungsgesetzes 
und die Erarbeitung von 
kommunalen Aktionsplä-
nen.                                
Wir bleiben also dran 
und werden zeitnah in-
formieren. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Beirat für Men-
schen mit Behin-
derungen in Jena 
 
Im Infoblatt 2/2011 be-
richteten wir über die 
geplante Gründung eines 
Beirates für Menschen 
mit Behinderungen der 
Stadt Jena. Seit Mai 
2011 treffen sich Vereine 
und Verbände sowie In-
teressierte, um die Ge-
staltung der Rahmenbe-
dingungen und die Sat-
zung zu erarbeiten. Das 
JZsL ist aktiv an der Er-
arbeitung der Satzung 
beteiligt. 
Der Satzungsentwurf 
liegt nun in den letzten 
Zügen und es wäre wün-
schenswert, wenn er in  
diesem Jahr noch dem 
Stadtrat vorgelegt wer-
den kann. Wenn dieser 
die Satzung bestätigt, 
steht der Gründung des 
Beirates nichts mehr im 
Wege.  
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Teilhabe für blinde 
Menschen in Jena 
beim Fußball 
 
Im November hat  der 
FC Carl Zeiss Jena trotz 
seiner bescheidenen 
sportlichen Situation ein 
Modellprojekt in Sachen 
soziales Engagement 
gestartet.  
Er hat eine Anlage zur 
Audiodeskription in Be-
trieb genommen, die es 
auch sehbehinderten 
und blinden Menschen 
ermöglicht, im Stadion 
live dabei zu sein und 
ein Fußballspiel zu ver-
folgen. 
Der Thüringer Blinden- 
und Sehbehindertenver-
band war es, der an den 
Verein herantrat. „Bei 
unseren Mitgliedern be-
steht der Wunsch, Fuß-
ballspiele zu besuchen”, 
sagt der Landesvorsit-
zende Joachim Leibiger. 
„Wir brauchen aber je-
mand, der uns das 

Spielgeschehen be-
schreibt.” 
Mit Hilfe der Max-
Zöllner-Stiftung kaufte 
der Blinden- und Sehbe-
hindertenverband eine 
Audiodeskriptionsanlage. 
Die besteht aus einer 
Sendeanlage und fünf 
Empfängern, die wie 
Kopfhörer aussehen und 
von den blinden Besu-
chern getragen werden. 
Damit hören sie die 
Fanradio-
Kommentatoren ohne 
Zeitverzug. „So sind wir 
mittendrin und wissen, 
was passiert”, sagt Silke 
Aepfler. Der FC Carl 
Zeiss reserviert bei je-
dem Heimspiel zehn Tri-
bünenplätze für die blin-
den Zuschauer, die zwar 
selbst Eintritt zahlen, 
aber eine Begleitperson 
kostenfrei mitbringen 
dürfen. „Vor dem Spiel 
erhalten sie in unserem 
Ticketcenter den Kopfhö-
rer im Tausch gegen ih-
ren Personalausweis”, 
sagt Trautmann. Die 
Karten für die besonde-
ren Plätze gebe es an 
gleicher Stelle im Vor-
verkauf. 
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Der Jenaer Drittligist 
führt somit einen Service 
ein, der nur in Bundesli-
ga-Stadien zum Stan-
dard zählt, und über-
nimmt eine Vorreiterrolle 
in seiner Liga.  
Quelle: Tino Zippel 
 
 
 
 
 
 

Ausstellung in den 
Räumen der Spar-
kassenhauptfiliale 
am Holzmarkt 
 
Anläßlich unseres 20-
jährigen Bestehens wird 
es ab dem 3. Januar 
2012 in der Kunstgalerie 
der Sparkassenhauptfi-
liale  Holzmarkt (1. Eta-
ge) eine Ausstellung  
über die Arbeit des JZsL 
e.V. geben. 
Parallel dazu möchten 
wir mit der Ausstellung  
in der Kunstgalerie die 
Teppiche von Marie 
Schödl der Öffentlichkeit 
zugängig machen. Marie 
Schödl, geboren 1918 in 
Jena, war langjähriges 

Vereinsmitglied des 
JZsL. Sie webte in den 
Jahren 1954–1977 neun 
Gobelins. Diese Gobelins 
sind einzigartig in Form, 
Farbe und Gestaltung. 
Sie sind ein Ausdruck 
ungeheurer Phantasie 
und Kraft der Künstlerin 
und beeindrucken den 
Betrachter immer wieder 
aufs Neue. 
In ihren Werken verar-
beitete sie viele eigene 
Erlebnisse und Erkennt-
nisse. 
Maria Schödl erkrankte 
im Alter von 6 Monaten 
an Kinderlähmung und 
hat sich dennoch nie von 
ihrer Behinderung besie-
gen lassen. Sie war Vor-
bild, sowohl was das Le-
ben mit einer Behinde-
rung betraf als auch ein 
sehr ermutigendes Bei-
spiel für geistige Frische 
bis ins hohe Alter. Sie 
hat immer wieder junge 
Menschen gewinnen 
können, die den Kontakt 
zu ihr suchten. Sie wollte 
nie als behinderte Künst-
lerin verstanden werden, 
sondern als ein künstle-
risch tätiger Mensch, der 
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mit einer Behinderung 
lebt. 
Im Januar 2012 wäre 
Marie Schödl 94 Jahre alt 
geworden. 
 
Wir haben Sie hoffentlich 
neugierig gemacht und 
freuen uns auf Ihren Be-
such in der Kunstgalerie 
der Sparkasse am Holz-
markt. Die Galerie kann 
zu den Öffnungszeiten 
der Sparkassenhauptfi-
liale besucht werden. 
 
 
 
 
 

 

Kassen wollen mit 
Teilhabe nichts zu 
tun haben 
 
Krankenkassen nutzen 
ein Urteil des Bundesso-
zialgerichts, um Roll-
stuhlfahrern keine Trep-
pensteighilfen mehr zu 
bezahlen. Die Begrün-
dung: Raus zu kommen 
und soziale Kontakte zu 
pflegen und das Über-
winden von Treppen in-

nerhalb der eigenen vier 
Wände diene nicht der 
medizinischen Rehabili-
tation. Und nur dafür 
seien die Kassen zustän-
dig. Für die Betroffenen 
ist das ebenso eine Ka-
tastrophe wie für die 
Hilfsmittelbranche, so 
die Bundesinitiative „Da-
heim statt Heim“ 
Anlass des Kasseler Ur-
teils war die Klage einer 
Frau mit Multipler Skle-
rose, die von ihrer Kran-
kenkasse eine mobile, 
elektrisch betriebene 
Treppensteighilfe be-
kommen wollte, um so 
mit Unterstützung einer 
Hilfsperson Freunde und 
Bekannte sowie Ärzte 
und die Kirche besuchen 
zu können. Die Kasse 
lehnte ab, das Bundes-
sozialgericht bestätigte 
in dritter Instanz die Ab-
lehnung. Denn für die 
soziale und gesellschaft-
liche Integration, so die 
Richter sinngemäß, sei 
die Krankenkasse nicht 
zuständig, sondern eher 
das Sozialamt.  
Das Urteil ist, wie fast 
immer bei solchen Kla-
gen, eine Einzelfallent-



 7 

scheidung, die nicht oh-
ne weiteres auf andere 
Betroffene übertragen 
werden kann. Das Prob-
lem sieht die Bundesini-
tiative darin, dass einige 
Krankenkassen die Sa-
che anders interpretie-
ren, quasi so tun, als 
handele es sich hier um 
einen Präzedenzfall. 
Quelle: kobinetnachrichten 
 
 
 
Versorgung mit 
Hilfsmitteln im 
Schulunterricht 
 
Die 1998 geborene Klä-
gerin besucht seit Be-
ginn des Schuljahres 
2009/10 eine Realschu-
le. Sie ist mit einem mo-
bilen Bildschirmlesegerät 
sowie einer schwenkba-
ren Tafelkamera zur 
Darstellung von Tafel 
und Textbild versorgt.  
Im November 2008 be-
antragte die Klägerin 
beim Träger der Sozial-
hilfe die Finanzierung 
einer weiteren Kamera 
im Rahmen der Einglie-
derungshilfe für behin-
derte Menschen. Die 

Kamera ist laut der 
glaubhaften Darlegung 
einer Lehrperson erfor-
derlich dafür, dass die 
Klägerin den Anschluss 
im Unterricht nicht ver-
passt und somit eine an-
gemessene Schulbildung 
erreichen kann.   
Der Sozialhilfeträger lei-
tete den Antrag gem. § 
14 SGB IX an die gesetz-
liche Krankenkasse wei-
ter, da es sich bei der 
Kamera seiner Meinung 
nach um ein weiteres 
Hilfsmittel handelt. Diese 
wies den Antrag mit der 
Begründung zurück, 
dass die Kamera nach § 
33 SGB V ein allgemei-
ner Gebrauchsgegen-
stand des täglichen Le-
bens sei und verwies auf 
den Schulträger.  
Krankenkasse? Schulträ-
ger? Sozialhilfe? 
Wenn Kinder mit Behin-
derungen eine Regel-
schule besuchen, ist ein 
Zuständigkeitsstreit um 
die Versorgung mit 
Hilfsmitteln vorprogram-
miert, was ursächlich im 
gegliederten Sozialleis-
tungssystem liegt.  
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Mit Blick auf den ge-
schilderten Fall greift 
hier zunächst der § 14 
SGB IX, der auf ein auf 
Beschleunigung gerichte-
tes Zuständigkeitsver-
fahren zielt, um eine 
schnellstmögliche Leis-
tungserbringung zu si-
chern. Das bedeutet, 
dass durch die Weiterlei-
tung des Sozialhilfeträ-
gers an die Krankenkas-
se diese als zweite an-
gegangene Rehabilitati-
onsträgerin (vorläufig) 
gesetzlich zuständig ist. 
Jedoch hat sie gem. § 14 
Abs. 4 Satz 1 SGB IX die 
Möglichkeit, einen Er-
stattungsanspruch gegen 
den eigentlich zuständi-
gen Leistungsträger gel-
tend zu machen, d.h. sie 
kann sich später das 
Geld vom Sozialhilfeträ-
ger zurückholen. 
Das Landesgericht  
Rheinland-Pfalz ent-
schied mit diesem Urteil, 
dass ein Sehbehinderter 
im Rahmen der Einglie-
derungshilfe nach § 54  
Abs. 1, Satz 1 Nr. 1 SGB 
XII Anspruch auf Versor-
gung mit einer Zweitka-
mera für ein Bildschirm-

lesegerät (Tafelkamera) 
hat, wenn diese erfor-
derlich und geeignet ist, 
ihm den Schulbesuch im 
Rahmen der allgemeinen 
Schulpflicht zu ermögli-
chen oder zu erleichtern.  
Dieses Ergebnis wider-
spricht der UN-Behin-
dertenrechtskonvention. 
Gem. § 24 erkennen die 
Staaten nicht nur ein 
Recht auf Bildung an, 
sondern darüber hinaus 
ein integratives Bil-
dungssystem, dass Men-
schen mit Behinderung 
gem. Abs. 2 d innerhalb 
des allgemeinen Bil-
dungssystems die not-
wendige Unterstützung 
leisten soll, um erfolgrei-
che Bildung zu erleich-
tern. So sollte es Aufga-
be des Schulträgers sein, 
ein Kind im Lebensum-
feld Schule mit den not-
wendigen Hilfsmitteln zu 
versorgen. 
 
Urteil: AZ L 5 KR 23/10 
Quelle: Rechtsdienst der Le-
benshilfe 
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Keine Eingliede-
rungshilfe für Be-
such einer Privat-
schule 
 
Für eine 14-jährige mit 
erheblicher Intelligenz-
minderung hat die Lan-
desschulbehörde Nieder-
sachsen sonderpädago-
gischen Förderbedarf 
festgestellt und gleich-
zeitig die Verpflichtung 
ausgesprochen, mit so-
fortiger Wirkung eine 
Förderschule mit 
Schwerpunkt Lernen be-
suchen zu können. Bis-
her besuchte die Schüle-
rin eine private Waldorf-
schule. Ihre Pflegeeltern 
wollten sie auch weiter-
hin nach anthroposophi-
schen Grundsätzen be-
schulen lassen und 
schlossen einen Vertrag 
mit einer privaten an-
throposophischen Schule 
mit einem monatlichen 
Schulgeld in Höhe von 
168 € ab. Für die Über-
nahme der Kosten stell-
ten sie einen Antrag auf 
Eingliederungshilfe 
(EGH) und da nach 2 
Monaten über den An-

trag nicht entschieden 
war, einen Antrag auf 
Erlass einer einstweiligen 
Anordnung. Das Sozial-
gericht verneinte einen 
Anspruch nach §§53, 54 
Abs. 1, Nr. 1 SGB XII. 
Die Vermittlung einer 
Schulausbildung sei in 
erster Linie Aufgabe der 
staatlichen Schulverwal-
tung. Die Übernahme 
der Kosten für den Be-
such einer Privatschule 
aus Mitteln der EGH 
komme nur dann in Be-
tracht, wenn im Rahmen 
des allgemeinen staatli-
chen Schulsystems eine 
angemessene Schulbil-
dung nicht zu erlangen 
sei. 
Auch die dagegen einge-
legte Beschwerde zum 
LSG hatte keinen Erfolg. 
Begründung: Die An-
tragstellerin könne durch 
den Besuch der Förder-
schule eine angemesse-
ne Schulbildung erlan-
gen.  
 
Ausführlichere Informationen 
zu diesem Urteil unter          
Az: L 8 SO 45/10 B ER  
Quelle: 
Rechtsdienst der Lebenshilfe 
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Gleiche Rente für 
Lebenspartner-
schaft und Ehe 
 
Die Leiterin der Antidis-
kriminierungsstelle des 
Bundes (ADS), Christ-
inane Lüders, hat das 
Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs (Rechtssa-
che Römer) vom 10. Mai 
2011 ausdrücklich be-
grüßt. „Der EuGH hat 
Lebenspartnerschaft und 
Ehe bei der Zusatzrente 
gleichgestellt. Wir sehen 
das als wichtige Stufe 
auf dem Weg zu gleichen 
Rechten für Schwule und 
Lesben und erhoffen uns 
davon weitere Impulse“, 
erklärte Frau Lüders. 
Seit es die Gleichbe-
handlungsrichtlinien gibt, 
ist dies erst das zweite 
Urteil des EuGH zum 
Verbot der Diskriminie-
rung von homosexuellen 
Paaren. Gegenstand des 
Verfahrens war ein Ge-
setz der Stadt Hamburg,  
das einen 
Verheiratetenzuschlag 

bei der Zusatzrente der 
Beschäftigten vorsah. 
Herrn Römer, ehemali-
ger Angestellter der 
Stadt Hamburg und seit 
fast 10 Jahren in einer 
eingetragenen Partner-
schaft, wurde ein ent-
sprechender Zuschlag 
bei seiner Zusatzrente 
verwehrt. Wer mehr zu 
diesem Urteil wissen 
möchte, findet Infos da-
zu unter 
www.antidiskriminierung
sstelle.de 
 
Die Antidiskriminierungsstelle 
war mit Inkrafttreten des AGG 
im August 2006 errichtet 
worden. Ziel des Gesetzes ist 
es, Diskriminierung aus rassis-
tischen Gründen oder wegen 
ethnischer Herkunft, des Ge-
schlechts, der Religion oder 
Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder 
der sexuellen Identität zu 
verhindern oder zu beseitigen. 
 
 

Mehr Hinzuver-
dienst möglich 

Am 1. Juli 2011 traten 
neue 
Hinzuverdienstregeln für 
Bezieher für Arbeitslo-
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sengeld II in Kraft. Im 
Einzelnen gilt:                        
Für die ersten 100 Euro 
ist, wie bisher schon, 
eine Anrechnung auf das 
Alg II ausgeschlossen. 
Von dem Teil des 
Hinzuverdienstes, der 
zwischen 100 und 1000 
Euro (bisher 800 Euro) 
liegt, verbleiben 20 % 
beim Alg-II-Empfänger. 
Damit können Alleinste-
hende maximal im Monat 
300 Euro (vormals 280 
Euro) anrechnungsfrei 
hinzuverdienen.         
Quelle. www.aok-business.de 

 

„Das Leben ist, 
bevor man stirbt“ 

„Man wird immer älter 
und irgendwann stirbt 
man. Es kommt einem 
vor, dass die Zeit rennt. 
Man sollte seine Lebens-
zeit genießen“. Dieser 
Text und andere sowie 
viele Bilder zum Thema 
Tod sind in dem Buch 
„Das Leben ist, bevor 
man stirbt“ zu finden.  
Es ist das Ergebnis eines 
Literatur- und Zeichen-

wettbewerbes für Men-
schen mit geistiger Be-
hinderung, veranstaltet 
vom Verein „Die Wort-
finder“. Das Buch ist im 
Vormbrock Verlag er-
schienen und kostet 
14,90 €.      

                            
Die Weihnachtsge-
schichte in leichter 
Sprache  
 
 
 
 
 
 
Eine der berühmtesten 
biblischen Geschichten 
gibt es jetzt in leichter 
Sprache. Kurze Sätze, 
verständliche Worte und 
anschauliche Illustratio-
nen laden dazu ein, die 
Weihnachtsgeschichte 
neu zu entdecken. Eine 
tolle Geschenkidee. Zu 
bestellen ist diese Weih-
nachtsgeschichte bei der 
Lebenshilfe Bremen e.V. 
unter www.lebenshilfe-
bremen.de oder unter 
0421/38777-0. Sie kos-

http://www.aok-business.de/
http://www.lebenshilfe-bremen.de/
http://www.lebenshilfe-bremen.de/


 12 

tet 9,80 € zuzüglich Por- to und Verpackung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden 
des JZsl eine schöne Vorweihnachtszeit,                                     

ruhige und besinnliche Feiertage,                                           
einen guten Rutsch ins neue Jahr                                    

und ein gesundes und erfolgreiches                                 
Jahr 2012. 
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